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Motion
über die Aufhebung der Verpflichtung
zur Kostenrechnung

eröffnet am 27. Juni 2011

Antrag:
Gemeinden sind von der gesetzlichen Pflicht zur Führung und Offenlegung einer
Kostenrechnung und damit von unnötigen bürokratischen Pflichtübungen zu befreien.

Begründung:
Gemäss Gemeindegesetz (SRL Nr. 150; § 77) müssen alle Gemeinden mit Frist ab
2009 eine Vollkostenrechnung führen. Gemäss Gesetz regelt der Regierungsrat das
Nähere. Zudem ist im § 86.4 geregelt, dass bei der Rechnungsablage zusätzlich die
Angaben aus der Kostenrechnung anzufügen sind.

Die meisten Gemeinden erstellen und legen denVoranschlag und die Rechnung
nach wie vor in der HRM-Form vor. Die verlangte Kostenrechnung wird parallel
geführt, jedoch gegenüber der Bürgerschaft kaum kommuniziert. Dies mit der Be-
gründung, dass diese Kostenrechnung für die Bürgerschaft nur einen sehr kleinen
informativen Mehrwert erzeugt. Ebenso ist bekannt, dass dieAbgrenzung, Zuweisung
und Umlagen von Kostenteilen einen grossen (und nicht regelbaren) Interpretations-
spielraum zulassen. Die präzise Vergleichbarkeit von Gemeinden, wenn diese über-
haupt gewünscht wäre, ist durch die grosse Verschiedenheit der Gemeinden be-
kanntlich auch sonst nur schwer möglich. Zusätzlich ist zu bemerken, dass die Voll-
kosten der Volksschule mit einer eigenen einfachen und pragmatischen und sehr
effektiven Darstellung (auch für Nichtbuchhalter verständlich) seit mehreren Jahren
Rechnungserfassung zweckmässig erfolgt. Mehr braucht es nicht.

Die Kostenrechnung (privatwirtschaftlich Betriebsrechnung genannt) gilt gemäss
Fachliteratur als ein operatives, internes Führungsinstrument für Gemeinderat oder
Verwaltung. Diese Grundhaltung kommunizierten die kantonalen Stellen während
der Pilotphase gegenüber den teilnehmenden Gemeinden.Anlässlich der Gesetzes-
revision setzte sich dann die bindende Form mit Offenlegungspflicht durch.Mit der
gesetzlichen Pflicht und derAufsichtshaltung durch die Regierungsstatthalter hat die
Kostenrechnung nun einen anderen Status erlangt, was Fachliteratur undAbsichts-
erklärung widerspricht.

Nach einigen Jahren Umsetzungserfahrung bewerten wir die heute bindende
Form als eine Überregulierung. Diese löst eine grosse Mehrarbeit in der Verwaltung
aus, bindet unnötige Ressourcen und generiert für die Normalanwendung kaum
einen Mehrwert. Der freiwilligen Führung der Kostenrechnung ist nichts entgegen-
zusetzen. DieseAuflage können Gemeinden in Bereichen einer definierten Zusam-
menarbeit jedoch auch ohne Gesetz unter sich festlegen.Mit der Abschaffung dieser



gesetzlich verordneten Bürokratie liessen sich die Kosten senken oder mit der nicht
benötigten Verwaltungsarbeitszeit für die Bürger einen echten Mehrwert erbringen.
In diesem Sinn bitten wir um eine baldige regierungsrätliche Behandlung unserer
Motion, damit der Bürokratieaufwand nicht noch weiter wächst.
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